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IhrAntrag vom 24.09.2019 nach dem Verbraucherinformationsgesetz (VIG)
Betrieb: E-Center, Emil-Adolf-Straße 21, 72760 Reutlingen

mit Bezug auf Ihren Antrag vom 24.09.2019 eingegangenp er Mail über dieOnline-Plattform
FragDenStaat ergehtfolgende

Entscheidung:

1. Wir gewähren die von Ihnen beantragte Auskunft.

2. Der Informationszugang überAkteneinsichtim Amt

Hierfür können wir Ihnen zwei Termine zurAuswahlanbieten:

26.11.2019 oderder 03.12.2019

Sollten Sie an den oben genannten Terminen verhindert sein, vereinbaren wir mit Ihnen gerne
telefonisch einen neuen Termin. Um eine Rückmeldung biszum 20.11.2019 wird gebeten.

3. Die Entscheidung ergeht gebührenfrei.

ll.

Begründung

Beim Amtfür Veterinärwesen und Verbraucherschutzdes Landratsamtes Reutlingen istam
24.09.2019 IhreAnfrage nach dem Verbraucherinformationsgesetz (VIG) zum Betrieb: E-Center,
Emil-Adolf-Straße 21 in 72760 Reutlingen über die Internetplattform www.fragdenstaat.de einge-
gangen.
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Sie beantragendieHerausgabefolgenderInformationen:

1. Ergebnisseallerlebensmittelrechtlichen

BetriebsüberprüfungenderletztenfünfJahreim o.g.Betrieb.

2. BeiBeanstandungen Herausgabe derentsprechendenKontrollberichte.

Eine Herausgabe von Kontrollberichtensiehtdas Verbraucherinformationsgesetz(VIG)nichtvor.

Wir legendaherIhren Antragdahingehend aus,dass Sie Informationennach $ 2 Absatz 1 Nr.1

VIG zu allenDaten überfestgestelltenichtzulässigeAbweichungen von Anforderungennach dem

Lebensmittelrechtsowie Maßnahmen und Entscheidungen,die im Zusammenhang mitden ge-

nannten Abweichungen getroffenwurden, indem genannten Betriebfürdie inden letztenfünf

JahrendurchgeführtenBetriebsprüfungenwünschen.

Gemäß $ 2 Abs. 1 Nr.1VIG hatjedernach Maßgabe diesesGesetzes Anspruch auffreien Zu-

gang zu allenDaten überfestgestelltenichtzulässigeAbweichungen von Anforderungennach

dem Lebensmittelrechtsowie Maßnahmenund Entscheidungen,die im Zusammenhang mit den

genanntenAbweichungengetroffenwurden.

Siehaben nun unterBerufungaufdas Verbraucherinformationsgesetzt(VIG)inderZeitvom April

2019 bisSeptember 2019 insgesamt20 Auskünftezu sämtlichenBetriebenim StadtkernReutlin-

gen beantragt.Ob dievon IhnenbeantragteAuskunftunterdiein8 2Abs. 1VIG genanntenge-

setzlichenBestimmungenfälltistzweifelhaft.

- SystematischeAbfragesämtlicherBetriebeim StadtkernReutlingen
(VIG eröffnetinsbesondereeinenvoraussetzungslosenInformationsanspruchfür dieVerbrauchermitdem
Ziel,dass derVerbraucherinfolgeder InformationeneineKaufentscheidungtreffenkann).

- KeinregionalerBezug ersichtlich██████████████Bayreuth).

- Hochladender Dokumenteins Internetgemäß Nutzungsbestimmungen von Topf Secret.
Beizu erwartenderVeröffentlichungim Internetbestehtkeinuneingeschränkter
Verbraucherinformationsanspruch(UrteilVerwaltungsgerichtAnsbach vom 12.06.2019).

DieseEntscheidungwirdheuteauch an den Betreiberdes oben genannten Betriebeszugesandt.

Gemäß $ 5Abs.4 VIG darfder Informationszugangersterfolgen,wenn dieEntscheidungdem

oderder Drittenbekanntgegeben wordenist und diesemeinausreichenderZeitraum zurEinle-

gung von Rechtsbehelfeneigeräumtwordenist.

Il.

RechtlicheWürdigung

Das LandratsamtReutlingenhatvon Amts wegen nach 8 5VIGdie Interessendes Antragstellers

mitden Interessendes angehörtenDrittenabzuwägenund entsprechendzu entscheiden.

Zudem ermächtigt8 40 Abs. 1aLFGB ausschließlichdiezuständigeBehörde zurVeröffentlichung

von Hygienemängeln unterden dortgenanntenVoraussetzungen.Dabei müssendie hohen ver-

fassungsrechtlichenHürden beachtetwerden,diedas Bundesverfassungsgerichtinseinem Be-

schlussvom 21.März 2018 (1BvF 1/13)aufgezeigthat.Weder beidem Antragsteller,noch bei

Foodwatch/FragDenStaathandeltes sichum diegesetzlichermächtigtenBehörden.

Nach 8 6Abs. 1 Satz 1 VIG kann dieinformationspflichtigeStelle,LandratsamtReutlingenden

InformationszugangdurchAuskunftserteilung,Gewährung von AkteneinsichtbeiBehörde eröff-

nen.



 

IV.
Gebührenfestsetzung

Nach $ 7 VIG werdenfür Amtshandlungen nach dem VIG kostendeckende Gebühren und Ausla-
gen erhoben. Da im vorliegenden Fall der Verwaltungsaufwand für den Zugang zu den Informati-
onen unter 1.000 Euro liegt, ergeht der Bescheid nach $ 7 Abs. 1 Satz 2 VOGkostenfrei.
Wir weisen aber darauf hin, dass dieser Verwaltungsaufwand überschritten werden kann, wenn
der Rechtsweg beschritten wird.

V.
Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegendiesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim
Landratsamt Reutlingen, Bismarckstr. 47, 72764 Reutlingen erhoben werden.

Mit freundlichen Grüßen  


